
  

 
 

TOP 4 Bauleitplanung 
Bebauungsplan W-23-01 "Zentrale Sportanlage, 1. Änderung" 
 
- Zustimmung zum Bebauungsplanentwurf 
- Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB sowie zur gleichzeitigen Durchführung der 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB und der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 

Beschluss: 

Vor Beginn der Beratung wird die Anhörung der beauftragten Planer und Sachverständigen gemäß 
§ 35 Abs. 2 GemO beschlossen.  
 
Der Stadtrat stimmt dem vorliegenden Planentwurf des Bebauungsplanes W-23-01 "Zentrale Sportan-
lage, 1. Änderung" zu und beschließt auf der Grundlage dieses Planentwurfes die Durchführung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB sowie gemäß § 4a Abs. 2 BauGB die 
gleichzeitige Durchführung der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB und die öffentliche Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig: X 
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